
 
 

Antrag an den BA 21 Pasing-Obermenzing für die Sitzung am 01. Februar 2022 

 

Einrichtung eines absoluten Halteverbots in der Karwinskistr 50-54 (Karwinskihöfe) 
 

Antrag 

Die LHM wird gebeten, in der Karwinskistr. 50-54 (Bereich Karwinskihöfe, Fußgängerweg Nordseite) 
ein absolutes Halteverbot einzurichten und entsprechende Schilder aufzustellen. 

 
Begründung 

Auf dem Fußweg in diesem Abschnitt der Karwinskistr., der sich direkt vor den Karwinskihöfen 
befindet (Fußgängerweg Nordseite), parken regelmäßig Autos, so dass der Fußweg versperrt ist 
(siehe Beispiele in der Abbildung 1). Dieser Fußweg ist zudem Schulweg zahlreicher 
Grundschüler*innen und sollte daher besonderen Schutz bekommen.  

Parkplätze sind in der Karwinskistr. ausreichend vorhanden, entweder direkt auf der anderen 
Straßenseite (Südseite) oder fußläufig die Karwinskistr. entlang in beiden Richtungen. 

 

 

Abbildung 1:  
Beispiele parkender Autos auf dem Fußweg (Nordseite) in der Karwinskistr vor den Karwinskihöfen. 
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